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Stabsstelle Gremien- und 
Öffentlichkeitsarbeit 

 
 

 

 

Vorlage-Nr.: 154/2019 

Az.: FB 7 - Hr. Nill 

Datum: 17.06.2019 

 
Sitzungsvorlage  
 

 

 
Gremium: Gemeinderat 
Am: 27.06.2019 

 
 
Betreff: 
Vorlage des Entwurfs des 1. Nachtraghaushaltsplans 2019 der Stadt Kornwestheim 
 
Anlage(n): 
Mitzeichnung 
Anlage 1: Entwurf des Nachtraghaushaltsplans 2019 
 
 
Beschlussvorschlag: 

Den Entwurf des 1. Nachtragshaushaltsplans 2019 der Stadt Kornwestheim zur weiteren 
Beratung in die Fraktionen und Ausschüsse zu verweisen. 

 

Beratungsfolge: 

Vorlage an zur  Sitzungsart Sitzungsdatum Beschluss 
Gemeinderat Einbringung öffentlich 27.06.2019  
Verwaltungs- und 
Finanzausschuss 

Vorberatung öffentlich 04.07.2019  

Ausschuss für Umwelt 
und Technik 

Vorberatung öffentlich 09.07.2019  

Gemeinderat Verabschiedung* öffentlich 11.07.2019  
 

*im Rahmen der Sitzungsvorlage „Verabschiedung des 1. Nachtragshaushaltsplans 
2019 der Stadt Kornwestheim“ 

 

 
Haushaltsrechtliche Deckung 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Entfällt 
 
   
 
Deckungsvorschlag: 
 
Entfällt 
 



 

Seite 2 von 4 

Sachdarstellung und Begründung: 
 

Der Entwurf des 1. Nachtragshaushaltsplans 2019 der Stadt Kornwestheim wird in der 
Sitzung des GR am 27.06.2019 vorgelegt. Es ist vorgesehen den Nachtrag - nach der 
Vorberatung in den Fraktionen und den Ausschüssen (VFA 4. Juli 2019 / AUT 9. Juli 2019) - 
am 11.07.2019 durch den Gemeinderat zu verabschieden. 
 
Grundlage des Nachtragsplans ist der Doppelhaushaltsplan 2018-2019. Der Nachtrag 
bezieht sich allerdings lediglich auf das Haushaltsjahr 2019. Nachfolgend wird in einer 
kurzen Zusammenfassung aufgezeigt, wie sich der Nachtragsplan-Entwurf auf den Haushalt 
2019 der Stadt Kornwestheim auswirken würde: 
 
a) Im Ergebnishaushalt  wird sich das bisher ausgewiesene ordentliche Ergebnis  
von - 6.845.600 EUR auf - 52.900 EUR vermindern. Der Ergebnishaushalt würde sich durch 
den Nachtrag im ordentlichen Ergebnis somit um 6.792.700 EUR verbessern. 
Ausschlaggebend hierfür sind insbesondere die hohen Mehrerträge aus der Gewerbesteuer 
und den Zuweisungen (v.a. Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs). 
 
Für das außerordentliche Ergebnis erfolgt im Rahmen des Nachtrags keine Änderung. Das 
Gesamtergebnis verbessert sich somit ebenfalls um 6.792.700 EUR auf 2.457.100 EUR 
(bisher: - 4.335.600 EUR). 
 



 

Seite 3 von 4 

b) Im Finanzhaushalt würde der bisher vorgesehene Finanzierungsmittelbedarf  (Rd. Nr. 
32) von - 8.040.500 EUR auf - 964.100 EUR gesenkt werden. Im Wesentlichen beruht diese 
Verbesserung um 7.076.400 EUR auf den hohen Mehrerträgen aus der Gewerbesteuer und 
den Zuweisungen. Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts  beträgt 
3.558.600 EUR (+ 6.792.700 EUR). 
 
Sowohl die Einzahlungen als auch die Auszahlungen aus Investit ionstätigkeit  erfahren 
durch den Nachtrag Kürzungen. Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf aus 
Investitionstätigkeit verringert sich von 4.806.400 EUR auf 4.522.700 EUR. 
 
c) Die bisher vorgesehene Verpflichtungsermächtigung  über 10.140.000 EUR wird auf 
einen Betrag in Höhe von 9.650.000 EUR angepasst.  
 
Eine Verpflichtungsermächtigung über 60 TEUR für die Umstellung auf Digitalfunk bei der 
Feuerwehr wird neu aufgenommen. Darüber hinaus entfällt eine Verpflichtungsermächtigung 
in Höhe von 550.000 EUR, da die benötigten Mittel für die Sanierung der Turnhalle der 
Silcherschule durch Nachtrag nun bereits in vollständiger Höhe in 2019 bereitgestellt 
werden. Bisher war ein Betrag in Höhe von 550.000 EUR für das Haushaltsjahr 2020 
eingeplant gewesen. 
 
d) Die bisher im Haushaltsplan 2019 vorgesehenen Kreditaufnahmen  in Höhe 
von 0 EUR bleiben im Nachtrag bestehen. 
 
e) Insgesamt würde sich durch den Nachtragsplan 2019 die Änderung des 
Finanzierungsmittelbestandes  (Rd. Nr. 36) von - 8.040.500 EUR auf - 964.100 EUR 
verändern, also eine Verbesserung von 7.076.400 EUR ergeben. 
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Der Doppelhaushaltsplan 2018-2019 war genehmigungsfrei und die Gesetzmäßigkeit der 
Haushaltssatzung wurde mit Erlass vom 09.03.2018 vom Regierungspräsidium Stuttgart 
bestätigt. Auch der vorliegende Nachtragsplan bedarf keiner Genehmigung . Der 
festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bedarf keiner Genehmigung, 
da im Finanzplan für die Folgejahre keine Kredite veranschlagt sind. 
 
 


